
Wartungsvertrag für mechanische Schließanlagen

Vertragsparteien

Wartungsgeber: 

Firma: Schlüsseldienst K. Becker (Inh. S+R Dienstleistungs GmbH)

Adresse: Hafenstraße 98, 27576 Bremerhaven

und dem Wartungsnehmer:

Firma/Privatperson: 

Anschrift:

Zwischen dem Wartungsgeber und dem Wartungsnehmer wird ein Wartungsvertrag über die 
mechanische Schließanlage mit dem Fabrikat                                                                  geschlossen.

Der Vertragsgegenstand des Wartungsvertrages beinhaltet die fachgerechte Wartung sowie die 
Instandhaltung der einzelnen Komponenten. 

Der genaue Inhalt der Wartung lautet:

 Sicht- und Funktionsprüfung der einzelnen Komponenten sowie den damit 
zusammenhängenden systemrelevanten Bauteilen der Tür (Türbänder, Schlösser, 
Türschließer etc.)

 Überprüfung der Funktionalität der Zylinder
 Prüfung des Zylindergehäuses auf Fremdkörper (soweit möglich)
 Schmierung der Schließzylinder
 Erstellung eines Wartungsprotokolls

Für den Fall, dass während der Wartung Schäden entdeckt werden, wodurch einzelne Teile eines 
Austausches bedürfen, werden diese im Wartungsprotokoll aufgeführt und dem Wartungsnehmer 
separat in Rechnung gestellt.

Die Wartungen erfolgen 1x jährlich nach Absprache zu den üblichen Geschäftszeiten (Mo-Fr 9:00 – 
17:00). Die Arbeiten werden von geschultem Fachpersonal des Wartungsgebers Schlüsseldienst K. 
Becker durchgeführt.

Preisliste für die Wartungsarbeiten:

Tätigkeit Anzahl Preis in €                            
(netto, zzgl. 19% MwSt.)



Wartungsvertrag für mechanische Schließanlagen
Nach  der  verbindlichen  Terminvereinbarung  gewährt  der  oben  genannte  Wartungsnehmer  dem 
Mitarbeitenden vom Schlüsseldienst K. Becker (Inh. S+R Dienstleistungs GmbH) den Zugang zu den 
notwendigen  Bereichen  zur  Durchführung  der  Wartungsarbeiten  inkl.  der  dafür  notwendigen 
Schlüssel.

Falls  bei  der  Schließanlage  Störungen  auftreten  sollten,  verpflichtet  sich  der  oben  genannte 
Wartungsgeber,  die  Arbeiten  zur  Behebung  innerhalb  von  48  Stunden  im  Rahmen  der 
Geschäftszeiten zu beginnen. Diese lauten:

Der  Wartungsvertrag  erlangt  seine  Gültigkeit  durch  beidseitige  Unterzeichnung.  Die  Gültigkeit  
beträgt 1 Jahr und verlängert sich automatisch, wenn dieser nicht bis spätestens 3 Monate vor dem  
Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Ort, Datum

 

Unterschrift Wartungsgeber 

Unterschrift Wartungsnehmer


